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Geschäftsordnung
der Generalsynode der

Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands

Vom 14. Oktober 2008
(ABl. VELKD Bd. VII S. 391)

Gemäß Artikel 17 Abs. 2 Satz 2 der Verfassung hat sich die Generalsynode der Vereinigten
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands folgende Geschäftsordnung gegeben:

I. Einberufung

§ 1

(1) Die Generalsynode tritt in der Regel einmal im Jahr zu einer ordentlichen Tagung
zusammen. Die ordentliche Tagung wird in der Regel zeitlich mit der Tagung der Synode der
Evangelischen Kirche in Deutschland verbunden. Außerordentliche Tagungen müssen
stattfinden, wenn die Kirchenleitung, die Bischofskonferenz oder ein Drittel der Mitglieder
der Generalsynode es verlangt.

(2) Zu ihrer ersten Tagung wird die Generalsynode von der Kirchenleitung, zu den wei-
teren Tagungen vom Präsidenten oder der Präsidentin nach Fühlungnahme mit der
Kirchenleitung einberufen. Bei der Einberufung sind Tagungsort und Tagungszeit bekannt-
zugeben.

(3) Drei Tagungen der Generalsynode während einer Amtszeit sollen im Bereich einer
Gliedkirche der VELKD stattfinden.

§ 2

(1) Die Einladungen werden den Mitgliedern der Generalsynode und den Gästen der
Generalsynode nach Artikel 17 Absatz 3 der Verfassung der VELKD (ständige Gäste) vom
Amt der VELKD auf Veranlassung des Präsidenten oder der Präsidentin versandt. Sie sollen
spätestens einen Monat vor Beginn der Tagung ergehen und eine vorläufige Tagesordnung
enthalten.

(2) Die Vorlagen sind den Mitgliedern der Generalsynode und den ständigen Gästen
möglichst zwei Wochen vor Beginn der Tagung zuzuleiten. Dies gilt insbesondere für den
Tätigkeitsbericht der Kirchenleitung sowie für Gesetzentwürfe und den Haushaltsplan.

§ 3

(1) Die Mitglieder der Generalsynode sind verpflichtet, an allen Tagungen der General-
synode und an den Sitzungen der Ausschüsse, denen sie angehören, teilzunehmen. Den Fall
ihrer Verhinderung teilen sie unverzüglich dem Amt der VELKD mit, damit rechtzeitig die
Einladung eines stellvertretenden Mitglieds erfolgen kann.

(2) Mitglieder, die die Tagung der Generalsynode vor ihrem Ablauf verlassen oder ein-
zelnen Verhandlungen fernbleiben müssen, melden sich bei dem Präsidenten oder der Präsi-
dentin ab.

§ 4

Die Mitglieder der Generalsynode werden nach der Ordnung der Agende auf ihr Amt ver-
pflichtet. Dies gilt auch für Mitglieder, die der Generalsynode während einer früheren Amts-
dauer bereits angehört haben.
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II. Eröffnung und Beschlussfähigkeit

§ 5

(1) Die Tagungen der Generalsynode sollen mit einem öffentlichen Gottesdienst beginnen.

(2) Die erste Tagung zu Beginn einer neuen Amtszeit eröffnet der Leitende Bischof oder
die Leitende Bischöfin; als Beisitzende werden das an Lebensjahren jüngste und älteste
Mitglied der Generalsynode tätig. Die weiteren Tagungen eröffnet der Präsident oder die
Präsidentin.

§ 6

Zu Beginn der Verhandlungen wird die Beschlussfähigkeit der Generalsynode durch
Namensaufruf festgestellt. Soweit kirchengesetzlich nichts anderes bestimmt ist, ist die Gene-
ralsynode beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder
anwesend ist. Diese Feststellung braucht während einer Tagung nur wiederholt zu werden,
wenn die Beschlussfähigkeit angezweifelt wird.

III. Präsidium

§ 7

(1) Die Generalsynode wählt ein Präsidium, bestehend aus dem Präsidenten oder der
Präsidentin, der oder die nicht aus der Gruppe der ordinierten Mitglieder gewählt werden soll,
einem ersten Vizepräsidenten oder einer ersten Vizepräsidentin, einem zweiten Vize-
präsidenten oder einer zweiten Vizepräsidentin und zwei beisitzenden Mitgliedern. Für die
beisitzenden Mitglieder kann eine Sitzungsvertretung gewählt werden.

(2) Das Präsidium wird auf der ersten Tagung nach Beginn einer neuen Amtszeit unter
dem Vorsitz des Leitenden Bischofs oder der Leitenden Bischöfin in geheimer Abstimmung
gewählt. Gewählt ist die Person, die mehr als die Hälfte der Stimmen der gesetzlichen Zahl
der Mitglieder auf sich vereinigt. Kommt nach ergebnislosem ersten Wahlgang auch im
zweiten Wahlgang die erforderliche Mehrheit nicht zustande, so wird im dritten Wahlgang
zwischen den beiden Vorgeschlagenen entschieden, die bei der zweiten Abstimmung die
höchste Stimmenzahl erhielten. Im dritten Wahlgang ist die Person gewählt, die die Mehrheit
der abgegebenen Stimmen der anwesenden Mitglieder erhält. Bleibt auch der dritte Wahlgang
ergebnislos, hat der Nominierungsausschuss einen neuen Vorschlag zu machen.

(3) Die beisitzenden Mitglieder können, wenn nicht widersprochen wird, in offener Ab-
stimmung gewählt werden. Gewählt ist, wer die meisten abgegebenen Stimmen auf sich ver-
einigt.

§ 8

(1) Das Präsidium tritt auf Einladung des Präsidenten oder der Präsidentin oder auf Ver-
langen von wenigstens zwei seiner Mitglieder zusammen.

(2) Das Präsidium beschließt über den Arbeitsplan der Generalsynode, über die Fest-
setzung der Gottesdienste, Andachten und Sonderveranstaltungen sowie über die Einladung
von Gästen.

(3) Es nimmt die repräsentativen Verpflichtungen der Generalsynode wahr und soll ein-
mal jährlich die Synodalpräsidenten und Synodalpräsidentinnen der Gliedkirchen der VELKD
zusammenrufen und diese über die Arbeit der Vereinigten Kirche unterrichten.

(4) Der Präsident oder die Präsidentin oder ein Vizepräsident oder eine Vizepräsidentin
nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen des Präsidiums der Synode der
Evangelischen Kirche in Deutschland teil.
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(5) Ein Mitglied des Präsidiums der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen des Präsidiums teil.

§ 9

(1) Der Präsident oder die Präsidentin leitet die Verhandlungen und Geschäfte der
Generalsynode. Er oder sie vertritt die Generalsynode nach außen und unterzeichnet von ihr
ausgehende Ausfertigungen.

(2) Im Verhinderungsfalle oder auf eigenen Wunsch wird er oder sie durch einen Vize-
präsidenten oder eine Vizepräsidentin vertreten.

§ 10

Die beisitzenden Mitglieder unterstützen den Präsidenten oder die Präsidentin bei der
Leitung der Verhandlungen, insbesondere durch Namensaufruf bei Feststellung der
Beschlussfähigkeit, durch Zählen der Stimmen bei Wahlen und Beschlüssen, durch Entgegen-
nahme der schriftlichen Berichte und Anträge sowie durch Festhalten des Wortlauts der
Beschlüsse.

IV. Sitzungen

§ 11

Die einzelnen Sitzungstage der Generalsynode sollen mit einer Andacht eröffnet und
geschlossen werden.

§ 12

Die Verhandlungen der Generalsynode sind öffentlich, soweit nicht kirchengesetzlich
etwas anderes bestimmt ist oder die Generalsynode im Einzelfall etwas anderes beschließt.
Die Mitglieder der Bischofskonferenz sowie der Leiter oder die Leiterin und die Referenten
oder Referentinnen des Amtes der VELKD nehmen auch an nichtöffentlichen Verhandlungen
teil; ständige Gäste, beratende Personen und sonstige Gäste können durch Beschluss der
Generalsynode zugelassen werden.

§ 13

(1) Die Mitglieder der Generalsynode erhalten das Wort in der Reihenfolge ihrer Wort-
meldungen.

(2) Mitglieder, die einen Bericht erstatten oder einen Antrag stellen, erhalten das Wort bei
Beginn der Verhandlung, auf ihren Wunsch auch nach Schluss der Besprechung.

(3) Die Mitglieder der Bischofskonferenz und der Kirchenleitung, der Leiter oder die
Leiterin und die zuständigen Referenten oder Referentinnen des Amtes der VELKD,
Beauftragte und Berichterstatter erhalten das Wort auch außerhalb der Rednerliste.

(4) Mit Zustimmung der Generalsynode kann der Präsident oder die Präsidentin das Wort
auch ständigen Gästen, sonstigen Gästen und beratenden Personen erteilen.

(5) Zur Geschäftsordnung und zur Aufklärung von Missverständnissen kann das Wort
jederzeit erteilt werden. Ein Redner oder eine Rednerin darf hierdurch nicht unterbrochen
werden.

(6) Zu persönlichen Bemerkungen wird das Wort erst nach Schluss der Besprechung
erteilt; sie dürfen nur persönliche Angriffe zurückweisen oder eigene Ausführungen berich-
tigen.

(7) Will der Präsident oder die Präsidentin zur Sache sprechen, so gibt er oder sie während
dieser Zeit die Leitung ab.
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(8) Die Redezeit für Wortmeldungen nach Absatz 1 kann von der Generalsynode auf eine
bestimmte Dauer beschränkt werden.

§ 14

(1) Die Besprechung über einen Gegenstand wird vom Präsidenten oder der Präsidentin
geschlossen, wenn alle Wortmeldungen erledigt sind.

(2) Wird vorher Schluss der Rednerliste oder Schluss der Besprechung beantragt, so hat
der Präsident oder die Präsidentin zunächst die Unterstützungsfrage zu stellen. Wird der
Antrag von mindestens fünf Mitgliedern unterstützt, so lässt der Präsident oder die
Präsidentin die noch auf der Rednerliste stehenden Namen verlesen und sodann ohne
Besprechung über den Antrag abstimmen. Werden beide Anträge gleichzeitig gestellt, so ist
zunächst über den Antrag auf Schluss der Rednerliste abzustimmen.

(3) Einen Antrag auf Schluss der Rednerliste oder der Besprechung kann nicht stellen, wer
bereits zur Sache gesprochen hat.

§ 15

(1) Der Präsident oder die Präsidentin übt das Hausrecht aus und trifft die für den unge-
störten Ablauf der Verhandlungen notwendigen Maßnahmen.

(2) Der Präsident oder die Präsidentin kann Redner oder Rednerinnen, die vom Ver-
handlungsgegenstand abschweifen, zur Sache rufen. Wird ein Redner oder eine Rednerin
zweimal zur Sache gerufen, so kann die Generalsynode ihm oder ihr das Wort entziehen.

(3) Mitglieder der Generalsynode oder andere Personen, welche die Ordnung verletzen,
können vom Präsidenten oder der Präsidentin zur Ordnung gerufen werden. Nach zwei-
maligem Ordnungsruf gegenüber derselben Person kann der Präsident oder die Präsidentin
dieser das Wort entziehen. Der oder die Betroffene kann dagegen die Entscheidung der
Generalsynode herbeiführen. Die Generalsynode entscheidet nach einer Unterbrechung der
Sitzung.

(4) Ist einem Redner oder einer Rednerin das Wort entzogen, so darf es ihm oder ihr zu
dem Gegenstand der Besprechung bis zum Beginn der Abstimmung nicht wieder erteilt
werden.

§ 16

(1) Über die Verhandlungen der Generalsynode werden auf Grundlage von Ton-
aufzeichnungen Niederschriften gefertigt, in die die Redebeiträge wörtlich aufzunehmen sind.
Jeder Redner oder jede Rednerin erhält den Wortlaut des eigenen Votums zur Durchsicht und
zur Genehmigung. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn der Wortlaut nicht einen Monat
nach Abschluss der Tagung redigiert zurückgegeben worden ist.

(2) Anträge und Beschlüsse sind wörtlich in die Niederschriften aufzunehmen.

(3) Von nichtöffentlichen Sitzungen sind lediglich Niederschriften über die Beratungs-
ergebnisse anzufertigen.

V. Abstimmung und Wahlen

§ 17

(1) Nach Schluss der Besprechungen teilt der Präsident oder die Präsidentin die Fragen,
die zur Abstimmung gebracht werden, und die Reihenfolge, in der die Abstimmung erfolgen
soll, mit. Grundsätzlich ist zunächst über den weitergehenden Antrag abzustimmen. Werden
Einwendungen gegen Inhalt oder Form erhoben und Gegenvorschläge gemacht, so
entscheidet die Generalsynode.
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(2) Die Abstimmung geschieht regelmäßig durch Handzeichen. Die Generalsynode kann
eine andere Form der Abstimmung beschließen. Auf Verlangen von mindestens fünf
Synodalen ist die Abstimmung durch Stimmzettel durchzuführen. Eine Diskussion über den
Antrag, die Abstimmung durch Stimmzettel oder in anderer Form durchzuführen, findet nicht
statt.

(3) Beschlüsse werden, soweit kirchengesetzlich oder in dieser Geschäftsordnung nichts
anderes bestimmt ist, mit der Mehrheit der gültigen Ja- und Nein-Stimmen gefasst. Bei
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

§ 18

Soweit kirchengesetzlich oder in dieser Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt ist,
werden Wahlen vom Nominierungsausschuss vorbereitet und durch Stimmzettel oder Hand-
zeichen durchgeführt. Auf Verlangen von mindestens fünf Synodalen ist die Wahl durch
Stimmzettel durchzuführen. Eine Diskussion über Wahlvorschläge findet nicht statt. Gewählt
ist, wer die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit ist die Wahl zu wiederholen; bei
wiederholter Stimmengleichheit entscheidet das Los.

VI. Beratung der Vorlagen

§ 19

(1) Vorlagen werden nach Maßgabe der kirchengesetzlichen Vorschriften aus der Mitte der
Generalsynode, von der Kirchenleitung, von der Bischofskonferenz oder vom Amt der
VELKD vorgelegt.

(2) Die Generalsynode kann eine Vorlage jederzeit in die Ausschussberatung überweisen.

(3) Die Beratung beginnt mit einer allgemeinen Aussprache. Sodann wird die Besprechung
über jeden einzelnen Teil eröffnet und geschlossen und die Abstimmung über ihn vor-
genommen; jedoch kann die Generalsynode beschließen, die Reihenfolge zu ändern sowie die
Besprechungen mehrerer Abschnitte zu verbinden.

(4) Der Abstimmung über die einzelnen Teile schließt sich die Abstimmung über die ge-
samte Vorlage in der Fassung an, die sie durch die Einzelabstimmungen erhalten hat.

§ 20

(1) Über Kirchengesetze nach Artikel 24 der Verfassung und Ordnungen gemäß Artikel 5
der Verfassung sowie für die Zustimmungen und das Außerkraftsetzen von Gesetzen nach
Artikel 10 a der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland nach Artikel 24 a
der Verfassung ist nach der allgemeinen Aussprache in zwei Lesungen zu beschließen.
Dasselbe gilt für andere Vorlagen, wenn die Generalsynode es verlangt.

(2) Die zweite Lesung eines Kirchengesetzes nach Artikel 24 der Verfassung oder einer
Ordnung gemäß Artikel 5 der Verfassung sowie des Beschlusses zur Zustimmung und zum
Außerkraftsetzen von Gesetzen nach Artikel 10 a der Grundordnung der Evangelischen
Kirche in Deutschland nach Artikel 24 a der Verfassung kann frühestens am Tage nach
Abschluss der ersten Lesung stattfinden.

(3) Änderungen der Verfassung und der mit verfassungsändernder Mehrheit zu beschlie-
ßenden Kirchengesetze bedürfen außer dem zustimmenden Beschluss der Bischofskonferenz
in der Schlussabstimmung der zweiten Lesung der Zustimmung von zwei Dritteln der gesetz-
lichen Zahl der Mitglieder der Generalsynode. Zwischen beiden Beschlüssen der General-
synode muss eine Frist von mindestens 24 Stunden liegen.
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§ 21

(1) Änderungsanträge zu den Vorlagen können von jedem Mitglied der Generalsynode
jederzeit gestellt werden. Nach Schluss der ersten Lesung gestellte Änderungsanträge
bedürfen jedoch der Unterstützung durch mindestens fünf Mitglieder.

(2) Die Änderungsanträge sind dem Präsidium in doppelter Ausfertigung zu übergeben
und werden von ihm der Generalsynode bekanntgegeben.

(3) Wird die Vorlage an den Ausschuss überwiesen, so hat dieser zusammen mit der Vor-
lage alle bis dahin nicht erledigten Anträge zu behandeln.

VII. Selbständige Anträge

§ 22

(1) Jedes Mitglied der Generalsynode ist berechtigt, Anträge zu stellen, die nicht die
Änderung von Vorlagen oder deren geschäftliche Behandlung betreffen (selbständige
Anträge). Sie sind dem Präsidium in schriftlicher Form zu übergeben und werden von ihm der
Generalsynode bekanntgegeben.

(2) Selbständige Anträge sind spätestens zwei Wochen vor Beginn der Tagung beim
Präsidenten oder der Präsidentin in schriftlicher Form einzureichen. Werden selbständige
Anträge während der Tagung eingereicht, bedürfen sie der Unterstützung durch zehn Mitglie-
der der Generalsynode. Sie werden frühestens an dem Tag behandelt, der auf den Tag der
Einbringung folgt.

(3) Wird ein selbständiger Antrag nicht genügend unterstützt, so ist er damit erledigt. Wird
er genügend unterstützt, so wird er wie eine Vorlage behandelt.

VIII. Fragestunde und Eingaben

§ 23

(1) Der Antrag eines Mitgliedes der Generalsynode auf Abhaltung einer Fragestunde
innerhalb einer Tagung der Generalsynode muss dem Präsidenten oder der Präsidentin
spätestens 24 Stunden vor der vorgesehenen Beendigung der Tagung unter Angabe der Frage
schriftlich eingereicht werden.

(2) Der Präsident oder die Präsidentin bestimmt den Zeitpunkt und die Dauer der Frage-
stunde. Weitere Fragen können in der Fragestunde zugelassen werden.

§ 24

An die Generalsynode gerichtete Eingaben werden ihr unter Angabe des Gegenstandes
vom Präsidenten oder der Präsidentin bekanntgegeben. Sie werden dem zuständigen Aus-
schuss zur Behandlung zugewiesen.

IX. Ausschüsse

§ 25

(1) Zur Bearbeitung bestimmter Aufgaben bildet die Generalsynode für die Dauer der
Amtszeit aus ihrer Mitte ständige Ausschüsse. Ihnen sollen mindestens fünf und nicht mehr
als neun Mitglieder angehören. Diese Ausschüsse arbeiten auch außerhalb der Tagungen und
auch nach Ablauf der Amtszeit bis zum Zusammentreten der neuen Generalsynode. Die Aus-
schüsse bedienen sich bei ihrer Arbeit des Amtes der VELKD.
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(2) Ständige Ausschüsse sind:

1. der Bischofswahlausschuss
2. der Nominierungsausschuss
3. der Finanzausschuss
4. der Rechtsausschuss

Die Generalsynode kann weitere ständige Ausschüsse bilden.

(3) Der Nominierungsausschuss wird auf der ersten Tagung nach Beginn einer neuen
Amtszeit der Generalsynode gewählt. Jede Gliedkirche soll im Nominierungsausschuss
vertreten sein. Dazu sollen die Mitglieder aus jeder Gliedkirche wenigstens einen Kandidaten
oder eine Kandidatin vorschlagen.

(4) Die Generalsynode kann nichtständige Ausschüsse bilden. Der Nominierungsaus-
schuss koordiniert die Meldungen zu diesen Ausschüssen unter Berücksichtigung von
Wünschen der Synodalen. Der Präsident oder die Präsidentin bestimmt die Person, die den
Ausschuss einberuft.

(5) Die Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und
einen stellvertretenden Vorsitzenden oder eine stellvertretende Vorsitzende und teilen dies
unverzüglich dem Präsidium mit. Der oder die Vorsitzende, bei Verhinderung der oder die
stellvertretende Vorsitzende, beraumt die Sitzungen an, verteilt die Geschäfte und leitet die
Sitzungen. Die Ausschüsse können aus ihrer Mitte Berichterstatter bestimmen.

(6) Die Vorsitzenden der Ausschüsse geben Ort und Zeit der von ihnen anberaumten
Sitzungen dem Präsidenten oder der Präsidentin und dem Amt der VELKD bekannt.

(7) Die Ausschüsse sind beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte ihrer Mitglieder
anwesend sind. Sie fassen ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Stimmen-
gleichheit bedeutet Ablehnung.

(8) Die Ausschüsse tagen nicht öffentlich. Die Mitglieder der Generalsynode, der
Bischofskonferenz sowie der Leiter oder die Leiterin und die Referenten oder die Referen-
tinnen des Amtes der VELKD sowie die ständigen Gäste können an den Sitzungen
teilnehmen. Die Vorsitzenden der Ausschüsse können mit Zustimmung des Präsidenten oder
der Präsidentin zu den Sitzungen ständige Gäste, Gäste und beratende Personen einladen.

(9) In Eilfällen oder wenn es zur Förderung der Angelegenheit sonst erforderlich ist, kann
das Präsidium Vorlagen oder Eingaben einem Ausschuss unmittelbar, auch schon vor Beginn
einer Tagung, überweisen. Die Generalsynode ist zu unterrichten.

X. Geschäftsstelle der Generalsynode

§ 26

(1) Die Aufgaben der Geschäftsstelle der Generalsynode werden vom Amt der VELKD
wahrgenommen. Das Amt der VELKD soll sich bei der Erledigung dieser Aufgaben des
Büros der Synoden der Evangelischen Kirche in Deutschland bedienen.

(2) Die Geschäftsstelle erledigt die für die Vorbereitung und Durchführung der Tagungen
erforderlichen Aufgaben und sorgt für die Protokollführung während der Tagungen und für
die Veröffentlichung der Protokolle.
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XI. Schlussbestimmungen

§ 27

Änderungen der Geschäftsordnung können nur aufgrund vorheriger Beratung im Rechts-
ausschuss von der Generalsynode beschlossen werden. Abweichungen von der Geschäfts-
ordnung sind im Einzelfall möglich, wenn:

1. zwei Drittel der Anwesenden, mindestens aber mehr als die Hälfte aller Synodalen, zu-
stimmen, oder

2. auf die Abweichungen hingewiesen wird und kein Mitglied der Generalsynode wider-
spricht.

§ 28

Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2009 an die Stelle der
Geschäftsordnung vom 21. Oktober 1981. Sie bleibt über die Wahlperiode der Generalsynode
hinaus in Kraft.


